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Verbotsdebatte um so gehannte Killerspiele
hier: lhre Schreiben an Herrh Mihister Scherer vom o8.o6. und r7.oE.zoo9

Sehr geehrter Herr Tauss,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 8. Juni zoo9, in welchem Sie zum Beschluss der

ln nen ministerkonfere nz vorn 4. und 5. Juni zoog in Bremerhaven zum Vorläufigen

Bericht zur Bewält igung der Amoklage am rr. März 2oog in Winnenden und Wendlin-

gen Stel lung nehmen.

In Anbetracht des Umstandes, dass diese Stel lungnahme im unmittelbaren Anschluss

an eine erfolgte Beschlussfassung der Innenminister des Bundes und der Länder er

folgte, die sich umfassend mit der Problematik der notwendigen Folgerungen aus der

Bluttat beschäft igte, sah das Thüringer Innenministerium kein Erfordernis hierzu eine

nochmalige Bekräft igung der gefassten Posit ionen abzugeben. Aufgrund lhrer Erinne-

rüng vom 17. August komme ich aber gerne auf lhr Anliegen zurück, um lhnen die po,

sit ion des Thüringer Innenministeriums zu verdeutl ichen.
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Sie wenden sich in lhrem Schreiben von al lem gegen den Passus der Beschlussfas-

sung, der sich mit einem Verbot von l( i l lerspielen beschäft igt. Sie führen an, oass oe

reits gegenwärtig ein gesetzl iches Verbreitungs' und Herstel lungsverbot bestehe und

mahnen mehrere untergesetzl iche Maßnahmen zur Behebung eines bestehenden

Vollzugsdefizits an.

Hierzu kann ich lhnen mittei len, dass ich den durch Sie vorgeschlagenen I\r1aßnahmen

zustimme, wobei ich al lerdings darauf hinweisen muss, dass diese Vorschläge zu ei-

nem nicht unerheblichen Teil  im Verantwortungsbereich anderer Ressorts, namentl ich

der Justiz- und vor al lem der Jugend m inisterien l iegen, sodass hier den Innenministern

eine unmittelbare Einflussnahme nicht möglich ist. Die lnnenminister müssen sich

daher bei ihrer Beschlussfassung vorrangig mit den in ihrem Verantwortungsbereich

l iegenden Materien beschäft igen ohne natürl ich die Cesamtheit der Problematik außer

Acht zu lassen.

Zu dem von lhnen krit isierten Beschluss der Innenministerkonferenz muss ich zu,

nächst feststel len, dass dieser aus acht Einzelbeschlüssen besteht und nw die Ziffer 4

in ihrem drit ten von vier geforderten Maßnahmen die Schaffung eines ausdrücklichen

Herstel lungs- und Verbreitungsverbots enthält.  Al lein in dieser Ziffer 4 wird in über-

seinstimmung mit lhnen postul iert,  die Medienkompetenz bei erziehungsberechtigten

Personen sowie l( indern und Jugendlichen zu stärken sowie Problemansätze zur Früh-

erkennung problembehafteter Personen konsequent aufzugreifen. Die weiteren Ziffern

enthalten durchgängig l \ ,4aßnahmen, um im nicht gesetzgeberischen Handlungsbe

reich Maßnahmen zur Unterbindung von Cewalttaten zu ermitteln, diese aufzuzeigen

und zu ergreifen.

Umso erstaunlicher emp{inde ich es, wenn Sie den ganzheit l ichen Ansatz der Innen

ministerkonferenz auf das gesetzgeberische Verbreitungs- und Herstel lungsverbot

reduzieren. Dies vor al lem vor dem Hintergrund, dass Sie selbst ausführen, dass der-

art ige Spiele nach lhrer Ansicht zu Recht bereits nach der derzeit igen Rechtslage ver-

boten sind. Diese Aussage ist im Wesentl ichen richtjg, al lerdings hat sich in der praxis

gezeigt, dass sich in der Anwendung einige Unschärfen ergeben, sodass eine konkreti-



sierende Normfassung, die auch einige Einschränkungen der gegenwärtigen Rechtsla'

ge beseitigt, vorzugswürdig erscheint.

lch empfinde es daher als befremdlich, wenn Sie das von lhnen im Crunde genommen

als richtig empfundene Verbot der Herstellung und Verbreitung von Spielen, bei denen

ein wesentlicher Bestandteil der Spielhandlung die virtuelle Ausübung von wirklich-

keitsnah dargestellten Tötungshandlungen oder anderen grausamen oder sonst un-

menschlichen Cewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenäh n l iche Wesen ist,

vehement bel<ämpfen. lch gestehe lhnen zu, dass man unterschiedlicher Auffassung

sein kann, ob eine Verschärfung der aktuellen Rechtslage zwingend erforderlich ist

oder ob eine konsequentere Anwendung der bestehenden Rechtsnormen auch zielfüh-

rend sein kann. Diese Streitfrage sollte allerdings nicht in lVittelpunkt gerückt werden.

Dies würde den vielfält igen Aktivitäten zur Cewährleistung eines effektiven Jugend,

schutzes nicht gerecht werden, wobei ich allerdings Wert auf die Feststellung lege,

dass die Schaffung eines ausdrücklichen und eindeutigeren Herstellungs- und Verbrei-

tungsverbots für l( i l lerspiele einen durchaus nicht unwesentlichen Baustein unter den

vielschichtigen l\,4aßnahmen zur Verhinderung weiterer Amoldaten darstellt.

l \,4 it freundlichen Crüßen

lm Auftrag

ttl C,ru""--
Marc Schwalm


